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§ 1 !ame, Sitz, Rechtsform und Geschäftsjahr 

1. Die SaarlŠndische Triathlon Union e. V. (im folgenden STU genannt) ist die 
Vereinigung der Triathlonvereine und Triathlonabteilungen die Mitglieder im 
Landessportverband fŸr das Saarland (LSVS) sind. 

2. Der Sitz der STU ist in SaarbrŸcken und ist im Vereinsregister SaarbrŸcken 
eingetragen. 

3. Die STU ist Mitglied der Deutschen Triathlon Union e. V. (im folgenden DTU 
genannt) 

4. GeschŠftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Zweck und Gemeinnützigkeit 

1. Die STU verfolgt ausschlie§lich und unmittelbar gemeinnŸtzige Zwecke im Sinne der 
¤¤ 51 ff. der Abgabenordnung. 

2. Sie ist parteipolitisch neutral und Ÿbt weltanschauliche und religišse Toleranz. 

3. Die STU ist selbstlos tŠtig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. Mittel der STU dŸrfen nur fŸr satzungsgemŠ§e Zwecke verwendet werden. 

4. Niemand darf durch Ausgaben, die dem Zweck des Verbandes fremd sind, oder durch 
eine unverhŠltnismŠ§ig hohe VergŸtung begŸnstigt werden.  

5. Die STU darf keine anderen als die in ¤ 3 der Satzung aufgefŸhrten Ziele und 
Aufgaben verfolgen. 

§ 3 Aufgaben, Ziele 

Aufgaben und Ziele der STU sind die Fšrderung und Verbreitung des Triathlon Sports, 
des Duathlonsports und der abgewandelten Wettbewerbe sowie die †berwachung der 
Einhaltung des sportlichen Regelwerks der DTU, der STU, des LSVS. Die STU 
verpflichtet sich den Good Governance Regularien des DOSB und steht fŸr Fairplay 
sowie der Einhaltung der Anforderungen die im Zusammenhang mit einer guten 
VerbandsfŸhrung gelten. Ein wichtiger Baustein der guten VerbandsfŸhrung ist die 



Orientierung an den Standards der Initiative Transparente Zivilgesellschaft. Die STU 
erfŸllt seine Aufgaben ausschlie§lich im Verbandsinteresse und handelt auf der 
Grundlage der Prinzipien von IntegritŠt, Vertrauen, Transparenz und Partizipation. Die 
STU lehnt jegliche Form sexualisierter Gewalt im Sport ab und sichert durch 
entsprechende Vereinbarungen mit ihren Mitgliedern die Ma§nahmen zu deren 
PrŠvention ab. 

1. Die Fšrderung von talentierten SchŸlern und SchŸlerinnen sowie Jugendlichen. 

2. Aus- und Weiterbildung von Kampfrichtern und Kampfrichterinnen sowie Trainern 
und Trainerinnen. 

3. …ffentlichkeitsarbeit. 

4. Fšrderung der Beziehungen zu anderen SportverbŠnden. 

5. Vergabe von Saarlandmeisterschaften und †berwachung gemŠ§ Sportordnung der 
DTU. Die STU vergibt die Saarlandmeisterschaften und ist Aufsichtsorgan gemŠ§ der 
Sportordnung bei diesen Veranstaltungen und bei allen von ihr genehmigten sonstigen 
Veranstaltungen. 

6. DurchfŸhrung von eigenen Veranstaltungen, wobei diese der einstimmigen 
Genehmigung des PrŠsidiums bedŸrfen. 

7. †berwachung und der Genehmigung der DurchfŸhrung sportlicher Veranstaltungen, 
welche die STU ihren angeschlossenen Vereinen zur DurchfŸhrung ŸbertrŠgt und welche, 
die der STU angeschlossene Vereine gewerblichen Veranstaltern zur DurchfŸhrung 
ŸbertrŠgt, wobei diese der einstimmigen Genehmigung des PrŠsidiums bedŸrfen. 

8. Abstimmung und Terminierung der im Saarland durchzufŸhrenden Triathlon, Duathlon 
und abgewandelten sportlichen Veranstaltungen im Rahmen eines jŠhrlich stattfindenden 
Veranstaltertreffens. 

9. Des Weiteren vertritt die STU die Interessen ihrer Mitglieder. 

10. Die STU bekennt sich ausdrŸcklich zum Schutzkonzept der DTU zur PrŠvention von 
und Intervention bei sexualisierter Gewalt im Sport (PsG). 

11. Berufssportliche Bestrebungen sind mit den GrundsŠtzen des Verbandes unvereinbar.  



§ 4 Mitgliedschaft 

1. Der Verband hat 
- ordentliche Mitglieder 
- au§erordentliche Mitglieder 
- Ehrenmitglieder oder EhrenprŠsidenten 

2. Ordentliche Mitglieder sind: 
Triathlonvereine oder Triathlonabteilungen von Vereinen, die Mitglied im LSVS sind. 

3. Au§erordentliche Mitglieder sind: 
NatŸrliche und juristische Personen und nicht eingetragene Vereine, die den 
Triathlonsport nicht ausŸben, jedoch durch persšnlichen oder materiellen Einsatz fšrdern. 

4. Ehrenmitglieder und EhrenprŠsidenten und EhrenprŠsidentinnen sind: 
Personen, die sich besonderer Verdienste um den Triathlonsport im Saarland verdient 
gemacht haben, kšnnen vom Verbandstag zu Ehrenmitgliedern oder EhrenprŠsidenten 
oder EhrenprŠsidentinnen ernannt werden. 

§ 5 Beginn der Mitgliedschaft 

1. Die Aufnahme eines Vereins in die STU bedarf eines schriftlichen Antrages, Ÿber den 
das PrŠsidium entscheidet. 

2. Mit der Aufnahme in die STU sind die Vereine und deren Mitglieder dieser Satzung, 
den Ordnungen und den BeschlŸssen und Entscheidungen des Verbandes unterworfen, 
die diese im Rahmen ihrer ZustŠndigkeit fassen. Diese Regelung gilt auch fŸr die jeweils 
gŸltigen Ordnungen der DTU wie: 
a) Rechts und Verfahrensordnung 
b) Disziplinarordnung 
c) Antidoping Ordnung 
d) Sport und Veranstaltungsordnung 
e) Kampfrichterordnung 

3. Alle BeschlŸsse und Entscheidungen haben in Einklang mit der Satzung und den 
Ordnungen zu stehen. 



§ 6 Ende der Mitgliedschaft 

1. Die Mitgliedschaft endet: 
a) durch KŸndigung 
b) durch Ausschluss 
c) durch Auflšsung des Vereins 
d) durch Tod 

2. Der Austritt erfolgt durch schriftliche ErklŠrung gegenŸber der STU. Er ist mit 
einmonatiger KŸndigungsfrist zum Ende des GeschŠftsjahres mšglich. 

3. Der Ausschluss kann erfolgen: 
a) bei grobem oder wiederholtem Versto§ gegen BeschlŸsse und Ordnungen der DTU, 
der STU und des LSVS. 
b) bei beharrlichem Nichtbefolgen von Anordnungen sowie BeschlŸssen der STU. 

4. Das PrŠsidium beschlie§t Ÿber den Ausschluss eines Mitgliedes nach Anhšrung. Der 
begrŸndete Ausschluss ist dem Mitglied bekanntzugeben. Gegen diese Entscheidung 
kann binnen Monatsfrist Einspruch beim PrŠsidium eingelegt werden. †ber den 
Einspruch entscheidet das Verbandsgericht.  

5. Die STU informiert den Landessportverband sowie die DTU Ÿber einen erfolgten 
Austritt oder Ausschluss eines Mitgliedes. 

§ 7 Beiträge und Gebühren 

1. Die STU erhebt von ihren Mitgliedern einen jŠhrlichen Vereinsbeitrag, dessen Hšhe 
der Verbandstag beschlie§t. 

2. Die MitgliedsbeitrŠge pro Einzelmitglied der Vereine richten sich nach der 
Vereinsmeldung im Rahmen der Bestandserhebung durch den LSVS. 

3. Au§erordentliche Mitglieder zahlen einen jŠhrlichen Pauschalbetrag, dessen Hšhe der 
Verbandstag beschlie§t. 

4. Ehrenmitglieder und EhrenprŠsidenten und EhrenprŠsidentinnen zahlen keinen Beitrag. 

5. GebŸhren fŸr Lizenzen, Ausweise, PŠsse und Genehmigungen werden im Rahmen des 
Verbandstages festgesetzt und in der GebŸhrenordnung festgeschrieben. 



6. FŸr Veranstaltungen werden Abgaben erhoben. Diese werden in der GebŸhrenordnung 
festgesetzt. 

7. Werden BeitrŠge und GebŸhren bundeseinheitlich durch die DTU festgelegt, so dŸrfen 
diese nicht unterschritten werden. 

§ 8 Vergütungen 

1. Alle €mter in der STU werden grundsŠtzlich ehrenamtlich ausgefŸhrt. 

2. Aufwendungsersatz wird gewŠhrt. Er kann pauschal gewŠhrt werden, soweit er 
offensichtlich den tatsŠchlichen Aufwand nicht Ÿberschreitet und der Rahmen der 
haushaltsrechtlichen Mšglichkeiten eingehalten wird. 

3. Ein pauschaler Aufwendungsersatz darf nur im Rahmen der Ehrenamts nach ¤ 3 
Nr.26a EStG gewŠhrt werden. 

4. Das PrŠsidium ist berechtigt, einzelne Personen im Rahmen der Aufgaben der STU mit 
TŠtigkeiten, insbesondere der GeschŠftsstelle und der Jugendarbeit gegen Zahlung einer 
angemessenen VergŸtung zu beauftragen. 

§ 9 Organe der STU 

Organe sind:  
a) Verbandstag 
b) Verbandsrat 
c) PrŠsidium 
d) Verbandsgericht 

§ 10 Verbandstag 

1. Der Verbandstag ist das oberste und allein gesetzgebende Organ der STU. 

2. Der Verbandstag setzt sich zusammen aus: 
a) dem Verbandsrat 
b) einem Mitglied des Vorstandes der jeweiligen Mitgliedsvereine 
c) den au§erordentlichen Mitgliedern 



d) Ehrenmitgliedern und EhrenprŠsidenten oder EhrenprŠsidentinnen 

3. Jedes Mitglied des Verbandsrates und jedes au§erordentliche Mitglied sowie jedes 
Ehrenmitglied und der EhrenprŠsident besitzen eine Stimme. 

4. Die Stimmenanzahl der Vereine steigert sich je 50 Mitglieder um eine weitere Stimme. 

5. Der Verbandstag wird vom PrŠsidium alle zwei Jahre, vor dem 30. April, einberufen. 
Den Tagungsort bestimmt das PrŠsidium. 

6. Die Einberufung unter Mitteilung der Tagesordnung hat mindestens 4 Wochen vor dem 
Beginn des Verbandstages schriftlich zu erfolgen. Bekanntmachung durch elektronische 
Medien ist zulŠssig. 

7. AntrŠge mŸssen bis spŠtestens acht Tage vorher schriftlich der GeschŠftsstelle 
vorliegen. 

8. Aufgaben des Verbandstages sind insbesondere: 
Feststellen der Stimmberechtigten und PrŸfung der Vollmachten 
a) GeschŠftsberichte 
b) Berichte der KassenprŸfer 
c) Wahl eines Wahlausschusses 
d) Entlastung des PrŠsidiums 
e) Neuwahl des PrŠsidiums und der KassenprŸfer 
f) Beschlussfassung Ÿber AntrŠge zur SatzungsŠnderung, 
g) Festlegung von Hšhe und FŠlligkeit der BeitrŠge und GebŸhren 
h) Beschlussfassung Ÿber eingegangene AntrŠge 
i) Genehmigung des Haushaltsplanes 

9. Ein au§erordentlicher Verbandstag kann jederzeit unter Angabe von Grund und 
Tagungsordnung auf Beschluss des PrŠsidiums einberufen werden. Er muss innerhalb 
von sechs Wochen stattfinden. 

10. Ein au§erordentlicher Verbandstag kann jederzeit unter Angabe von Grund und 
Tagungsordnung auf Antrag von mindestens vier Vereinen oder mindestens 1/5 der 
Mitglieder unter Angabe des Grundes schriftlich beim PrŠsidium beantragt werden. Er 
muss innerhalb von sechs Wochen stattfinden. 

11. Das PrŠsidium der STU trifft die fŸr die DurchfŸhrung des Verbandstages 
notwendigen Vorbereitungen. Der PrŠsident oder die PrŠsidentin oder ein anderes 
Mitglied des Vorstandes leitet den Verbandstag bis zur Entlastung. Die Entlastung und die 
Neuwahlen leitet ein Mitglied des Wahlausschusses. Nach Wahl des PrŠsidenten oder der 
PrŠsidentin Ÿbernimmt dieser die Leitung des Verbandstages. 



12. †ber die Verhandlungen des Verbandstages ist eine Niederschrift anzufertigen, die 
vom Versammlungsleiter oder der Versammlungsleiterin und vom SchriftfŸhrer oder der 
SchriftfŸhrerin zu unterzeichnen ist und der eine Aufstellung der beim Verbandstag 
vertretenen Stimmen beizufŸgen ist. 

13. Der Verbandstag ist beschlussfŠhig, wenn mindestens 1/4 der stimmberechtigten 
Mitglieder anwesend sind. Wird dieses Erfordernis nicht erreicht, ist innerhalb einer Frist 
von 14 Tagen ein weiterer Verbandstag einzuberufen, der ohne RŸcksicht auf die Zahl der 
anwesenden Vereine beschlussfŠhig ist. Hierauf ist bei der Einladung hinzuweisen. 

14. Bei der Beschlussfassung entscheidet, soweit nichts anderes vorgeschrieben, die 
einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Stimmenthaltungen und ungŸltige 
Stimmen werden nicht mitgezŠhlt. Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung. 

15. †ber die Zulassung von DringlichkeitsantrŠgen ist mit 2/3 Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen zu beschlie§en. 

§ 11 Wahlen 

1. Alle Wahlen auf dem Verbandstag sind geheim. Bei mehreren VorschlŠgen ist die 
Person gewŠhlt, der die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigt. 
Stimmenthaltungen werden wie nicht abgegebene Stimmen gewertet. 

2. Hat im ersten Wahlgang keiner die absolute Mehrheit erlangt, so erfolgt im zweiten 
Wahlgang eine Stichwahl zwischen den beiden Personen, die im ersten Wahlgang die 
meisten Stimmen erhalten haben. Dabei entscheidet die einfache Mehrheit. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet das Los. 

3. Den Wahlen gehen VorschlŠge voraus, die durch Zurufe erfolgen. Die vorgeschlagenen 
Personen mŸssen vor der Wahl ihre Bereitschaft zur Kandidatur und AmtsŸbernahme 
erklŠren. 

4. Liegt nur ein Vorschlag fŸr eine oder mehrere zu wŠhlenden Positionen vor, kann die 
Wahl des PrŠsidiums in nur einem Wahlgang durch offene Abstimmung erfolgen. 

5. WŠhlbar sind nur Vereinsmitglieder. Nichtanwesende kšnnen nur dann gewŠhlt 
werden, wenn eine schriftliche BereitschaftserklŠrung zur AmtsŸbernahme vorliegt. 

6. Die zu wŠhlenden Mitglieder mŸssen volljŠhrig sein. 



7. Die Ermittlung der Wahlergebnisse erfolgt durch den Wahlausschuss (¤ 10 Ziffer 8c).  

§ 12 Verbandsrat 

1. Der Verbandsrat besteht aus PrŠsidium und den 1. Vorsitzenden der Vereine oder deren 
BevollmŠchtigten. 

2. Der Verbandsrat muss zwischen den Verbandstagen mindestens einmal jŠhrlich 
zusammentreten. Er ist von den wesentlichen BeschlŸssen des PrŠsidiums zu 
unterrichten. 

3. Der Verbandsrat hat die Aufgabe, die stŠndige Verbindung zwischen dem PrŠsidium 
und den Vereinen herzustellen. 

§ 13 Präsidium 

1. Das PrŠsidium besteht aus: 
a) dem PrŠsidenten / der PrŠsidentin 
b) dem VizeprŠsidenten / der VizeprŠsidentin Leistungssport 
c) dem VizeprŠsidenten / der VizeprŠsidentin Finanzen 
d) dem GeschŠftsfŸhrer / der GeschŠftsfŸhrerin 
e) dem Pressewart / der Pressewartin 
f) dem Sportwart / der Sportwartin 
g) dem Jugendwart / der Jugendwartin 
h) dem / der Gleichstellungsbeauftragten 
i) dem / der Beauftragten fŸrs Kampfrichterwesen 
j) dem / der Schulsportbeauftragten 
k) dem / der Lehrbeauftragten 
i) dem / der Anti-Dopingbeauftragten 

2. Das PrŠsidium wird durch den Verbandstag gewŠhlt. 

3. Die Amtsdauer betrŠgt 2 Jahre. Das PrŠsidium bleibt bis zur Neuwahl im Amt. 
Wiederwahl ist zulŠssig. Einzelne Personen kšnnen mehrere €mter im PrŠsidium 
Ÿbernehmen. 

4. Das gewŠhlte PrŠsidium wird durch den/die Beauftragte/n zur PrŠvention sexualisierter 
Gewalt ergŠnzt. Diese Person wird vom PrŠsidium benannt und unterstŸtzt das 
PrŠsidium. 



5. Der Verband wird gerichtlich und au§ergerichtlich durch den PrŠsidenten und den 
VizeprŠsidenten vertreten. Sie sind Vorstand gemŠ§ ¤ 26 BGB. Jeder von ihnen ist allein 
vertretungsberechtigt. FŸr RechtsgeschŠfte ab einem GeschŠftswert von 1.000, - ! muss 
im InnenverhŠltnis ein Beschluss des PrŠsidiums vorliegen. 

6. Beim Ausscheiden des PrŠsidenten fŸhrt der VizeprŠsident den Verband bis zu 
Neuwahlen auf einem ordentlichen oder au§erordentlichen Verbandstag.  

7. Aufgabe des PrŠsidiums ist es, den Verband zu leiten, ihn nach innen und au§en zu 
vertreten, fŸr die DurchfŸhrung der BeschlŸsse des Verbandstages zu sorgen und auf die 
Einhaltung der Satzung und der sonstigen Bestimmungen und Ordnungen des Verbandes 
zu achten. 

8. Zur UnterstŸtzung seiner Arbeit kann das PrŠsidium AusschŸsse oder Einzelpersonen 
einsetzen. 

9. Das PrŠsidium ist beschlussfŠhig, wenn mindestens 3/5 der Mitglieder des Vorstandes 
anwesend sind und wenn zu einer Sitzung ordnungsgemŠ§ acht Tage vorher, in 
dringenden FŠllen telefonisch, eingeladen worden ist. 

10. Das PrŠsidium kann beim Ausscheiden eines seiner Mitglieder das verwaiste Amt 
kommissarisch bis zum nŠchsten Verbandstag besetzen. Diese Regelung gilt auch, wenn 
auf dem Verbandstag ein Amt nicht besetzt werden konnte. 

§ 14 Leistungssport 

1. Das PrŠsidium besetzt die Stelle des leitenden Trainers fŸr den Landeskader. 

2. Das PrŠsidium besetzt ergŠnzende Co-Trainer Positionen, Betreuer und Betreuerinnen 
fŸr die Trainingsgruppen. 

3. Der/Die Landestrainer/Landestrainerin unterstŸtzt und berŠt das PrŠsidium mit 
Stimmrecht in sportfachlichen Fragestellungen den Landeskader betreffend. 

4. Der Landeskader und die Trainingsgruppen entsenden einen Athletensprecher oder 
eine Athletensprecherin zur Vertretung der Athleteninteressen im PrŠsidium. 



§ 15 Verbandsgericht 

1. Das Verbandsgericht besteht aus einem Vorsitzenden, dessen Stellvertreter und zwei 
Beisitzern. 

2. Das Verbandsgericht der STU wird durch den Verbandstag auf 2 Jahre gewŠhlt. 

3. FŸr das Verbandsgericht ist die Rechts- und Verfahrensordnung (RVO) der DTU 
ma§gebend. 

§ 16 Kassenprüfer 

1. Zur †berwachung des Finanzwesens der STU wŠhlt der Verbandstag zwei 
KassenprŸfer. Sie dŸrfen fŸr zwei Wahlperioden gewŠhlt werden und nicht gleichzeitig 
Mitglied des Verbandsrates sein. 

2. Die KassenprŸfer prŸfen das Finanzwesen mindestens jŠhrlich und erstatten dem 
Vorstand und dem Verbandstag mŸndlich Bericht. 

§ 17 Satzungsänderungen 

1. FŸr einen Beschluss, der eine SatzungsŠnderung enthŠlt, ist eine Mehrheit von drei 
Vierteln der erschienenen Mitglieder erforderlich. 

2. Zur €nderung des Zwecks des Vereins bedarf es ebenfalls einer Mehrheit von drei 
Vierteln der anwesenden Vereinsmitglieder. 

§ 18 Auflösung 

1. Die Auflšsung der STU kann nur durch Beschluss des Verbandstages erfolgen. Sie 
muss mit einer Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden Stimmen beschlossen werden. 

2. Der Antrag auf Auflšsung mu§ aus der Tagesordnung ersichtlich sein. Er kann weder 
als Dringlichkeitsantrag noch als Anschlu§- oder Erweiterungsantrag eingebracht werden. 

3. Bei Auflšsung der STU fŠllt das zu diesem Zeitpunkt nach ErfŸllung aller 
Verbindlichkeiten vorhandene Vermšgen dem ãLandessportverband fŸr das Saarland 



(LSVS)Ò zu mit der Zweckbestimmung, es ausschlie§lich und unmittelbar fŸr 
gemeinnŸtzige, sportfšrdernde und jugendpflegerische Zwecke in den Bereichen Rad-, 
Schwimm- und Laufsport zu verwenden. 

§ 19 Allgemeines und Inkrafttreten 

1. Alle in dieser Satzung genannten Positionen kšnnen sowohl durch mŠnnliche als auch 
durch weibliche Personen besetzt werden. 

2. Diese geŠnderte Satzung tritt mit seiner Eintragung in das Vereinsregister beim 
Amtsgericht in SaarbrŸcken in Kraft. Bis dahin gilt die bisherige Satzung. 

3. Die erfolgte Eintragung hat das PrŠsidium innerhalb eines Monats den Mitgliedern 
mitzuteilen. 

Primstal, den 06.02.2024 


